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10. SPEZIALAKTIONEN BEI DER BEARBEITUNG VON ADRESSEN 
 
Dieses Kapitel beschreibt in Ergänzung zum Kapitel V die Spezialaktionen  „Zusammenlegen von Adressen“ und „Teilen 
von Adressen“. 
 
Grundsätzlich gilt für alle Spezialaktionen: Wenn es bei den Adressen und Gebäuden, die mit einer Spezialaktion bear-
beitet werden, Fehler gibt (keine Bauperiode, ungültige GNR, etc.), muss man zuerst diese Fehler beheben und spei-
chern. Erst dann kann man die Adressen zusammenlegen oder teilen. 

10.1 WANN SOLL EINE ZUSAMMENLEGUNG VON ADRESSEN ERFOLGEN? 
 

Eine Zusammenlegung von Adressen ist vorzunehmen, wenn es z.B. zwei Adressen mit Gebäuden gibt und diese Ge-
bäude alle die gleiche Adresse bekommen sollen.  

 
Anmerkung: Adressen müssen immer zusammengelegt werden, wenn man eine „Bis-HNR“ machen möchte, z.B. aus 
HNR 3 und HNR 5 soll HNR 3-5 werden. Hier würde ein inaktiv setzen einer der beiden HNR den Intervall stören. 
 

10.2 VORGANGSWEISE BEI DER ZUSAMMENLEGUNG VON ADRESSEN 

10.2.1 ADRESSEN AN DERSELBEN STRAßE  
 
Befinden sich die Adressen an derselben Straße, so sind im Verzeichnisbaum die Adressen, die zusammengelegt wer-
den sollen, zu markieren und der Button „Adressen zusammenlegen“ anzuklicken (siehe Abbildung 1). 

ABBILDUNG 1 ADRESSEN MARKIEREN 

 
 
In weiterer Folge wird eine Übersicht der Adressen, die zusammengelegt werden sollen, angezeigt und es ist nun der 
Button „Zusammenlegung anzeigen“ zu betätigen (siehe Abbildung 2). 

ABBILDUNG 2 ÜBERSICHT DER ADRESSEN  

 
 
Es wird eine Voransicht der entstehenden Adresse angezeigt. Die „Entstehende Adresse“ ist anzuhaken und der But-
ton „Adresse bearbeiten“ anzuklicken (siehe Abbildung 3). 
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ABBILDUNG 3 VORANSICHT DER ENTSTEHENDEN ADRESSE 

 
 
 
Dann ist die Adresse, die sich aus der Zusammenlegung ergibt, neu zu erfassen.  
 
Im Infofeld werden die Ursprungsadressen angezeigt. Die neue Adresse kann gleichlautend mit einer der alten Adres-
sen sein (siehe Abbildung 4).  
 
Bitte beachten Sie, dass bei der Anlage der Adresse immer durch Klick auf den Button „Straßensuche“ eine Straße 
auswählt werden muss (siehe Abbildung 4). 

ABBILDUNG 4 ENTSTEHENDE ADRESSE ERFASSEN 

  
 
 
Bitte beachten Sie weiters, dass die neue Adresse die Grundstücksnummern der Gebäude enthalten muss. 
 
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: 

 entweder Sie selektieren die Grundstücksnummern bei der Geocodierung im Geocodierungsclient (siehe Ab-
bildung 5) 

 oder Sie rufen die Grundstücksverwaltung auf und übertragen die GNR, welche bei den Gebäuden angeführt 
sind, auf die Adresse (siehe Abbildung 6). 
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ABBILDUNG 5 SELEKTION DER GRUNDSTÜCKE IM GEOCODIERUNGSCLIENT 

 
 
 

ABBILDUNG 6 GRUNDSTÜCKSNUMMERNVERWALTUNG 

 
 
 
Schließlich ist zu beachten, dass die beiden Gebäude eine Gebäudeunterscheidung benötigen. Mit dem Button „wei-
ter“ gelangen Sie im Workflow zur Erfassungsmaske der Gebäude und können diese bearbeiten (siehe Abbildung 7). 
 
In diesem Beispiel kann für das Wohngebäude die Markierung „Hauptgebäude der Adresse“ gesetzt werden (siehe 
Abbildung 7). 
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ABBILDUNG 7 MARKIERUNG HAUPTGEBÄUDE 

 
 
Für das zweite Gebäude an der Adresse muss eine Gebäudeunterscheidung eingetragen werden (siehe Abbildung 8). 

ABBILDUNG 8 EINTRAG DER GEBÄUDEUNTERSCHEIDUNG 

 
 
Das abschließende Abspeichern erfolgt über einen Klick auf den Button „Zusammenlegung speichern“ (siehe Abbil-
dung 8). 
 
Im Verzeichnisbaum wird die neue Adresse angezeigt. Wenn Sie auf Adresshistorie (siehe Abbildung 9) klicken, erhal-
ten Sie Informationen über die Adresszusammenlegung (siehe Abbildung 10). 

ABBILDUNG 9 ANZEIGE NEUE ADRESSE 
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ABBILDUNG 10 HISTORIENEINTRAG 

 
 

10.2.2 ADRESSEN AN UNTERSCHIEDLICHEN STRAßEN  
 
Befinden sich die Adressen nicht an derselben Straße, so ist zunächst eine der Adressen, die zusammengelegt werden 
sollen, zu suchen und zu markieren und der Button „Adressen zusammenlegen“ zu betätigen (siehe Abbildung 11). 

ABBILDUNG 11 ADRESSAUSWAHL BEI ADRESSEN AN UNTERSCHIEDLICHEN STRAßEN 

 
 
Danach wird in der Übersicht der Adressen, die zusammengelegt werden sollen, die bereits ausgewählte Adresse an-
gezeigt. Durch Anklicken des Buttons „Weitere Adresse auswählen“ (siehe Abbildung 12) können Sie eine Suche nach 
einer weiteren Adresse durchführen (siehe Abbildung 13). 

ABBILDUNG 12 AUSWAHL WEITERE ADRESSE 

 

ABBILDUNG 13 SUCHE NACH WEITERER ADRESSE 

 

Im Suchergebnis ist die Adresse, die mit der erstausgewählten Adresse zusammengelegt werden soll, zu markieren 
und der Button „Adresse zur Zusammenlegung hinzufügen“ zu betätigen (siehe Abbildung 14). 
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ABBILDUNG 14 SUCHERGEBNIS WEITERE ADRESSE 

 
 
 
Danach ist der Button „Zusammenlegung anzeigen“ (siehe Abbildung 15) anzuklicken. 

ABBILDUNG 15 ÜBERSICHT DER ADRESSEN 

 
 
In weiterer Folge ist so vorzugehen, wie in Kapitel 10.2.1 beschrieben. 

10.3 WANN SOLL EINE TEILUNG EINER ADRESSE ERFOLGEN? 
 

Eine Teilung von Adressen ist vorzunehmen, wenn sich an einer Adresse mehrere Gebäude befinden und diese jeweils 
eine eigene Hausnummer erhalten sollen. 

10.4 VORGANGSWEISE BEI DER TEILUNG VON ADRESSEN 
 
Im Verzeichnisbaum ist die Adresse, die geteilt werden soll, zu markieren und der Button „Adresse teilen“ zu betätigen 
(siehe Abbildung 16). 

ABBILDUNG 16 ADRESSE MARKIEREN 

 
 

Dann erhalten Sie eine Übersicht aller Gebäude. In weiterer Folge sind nun die neu entstehenden Adressen anzulegen. 
Dazu ist der Button „Weitere Adresse in Teilung anlegen“ zu betätigen (siehe Abbildung 17). 
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ABBILDUNG 17 NEUE ADRESSE ANLEGEN  
 

 
 

Dann ist die erste der neu entstehenden Adressen zu erfassen und auf den Button „Adresse in Teilung anlegen“ zu 
klicken (siehe Abbildung 18). 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Anlage der Adresse auch immer durch Klick auf den Button „Straßensuche“ eine 
Straße auswählen müssen.  

ABBILDUNG 18 NEUE ADRESSE ERFASSEN  

 
 
Es wird nun in der Liste der neu entstehenden Adressen, die bereits erfasste angezeigt. Es muss nun noch eine weitere 
Adresse erfasst werden. Dazu ist wieder auf den Button „Adresse in Teilung anlegen“ zu klicken (siehe Abbildung 19). 
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ABBILDUNG 19 WEITERE NEUE ADRESSE ANLEGEN  

 
Dann ist eine weitere neu entstehende Adresse zu erfassen und der Button „Adresse in Teilung anlegen“ anzuklicken 
(siehe Abbildung 20). 

ABBILDUNG 20 WEITERE NEUE ADRESSE ERFASSEN  

 
 
In der Liste der neu entstehenden Adressen werden die beiden erfassten Adressen angezeigt (siehe Abbildung 21). 
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ABBILDUNG 21 ÜBERSICHT DER ENTSTEHENDEN ADRESSEN   

 
 
In weiterer Folge sind die Gebäude den neu entstehenden Adressen zuzuordnen und der Button „Teilung anzeigen“ 
anzuklicken (siehe Abbildung 22). 

ABBILDUNG 22 ZUORDNUNG DER GEBÄUDE  

 
 
Sie erhalten eine Voransicht der entstehenden Adressen (siehe Abbildung 23), markieren beide und klicken auf den 
Button „Objekte bearbeiten“ (siehe Abbildung 24). 

ABBILDUNG 23 VORANSICHT DER ENTSTEHENDEN ADRESSEN 
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ABBILDUNG 24 ENTSTEHENDE ADRESSEN BEARBEITEN 

 
 
 
 
 
 
 
Dadurch gelangt man in den Workflow der neuen Adressen samt Gebäude und kann noch Veränderungen vornehmen.   
 
Es kann z.B. die Gebäudeunterscheidung entfernt werden, da es jetzt an jeder Adresse nur mehr ein Gebäude gibt.  
 
Mit Klick auf den Button „Teilung speichern“ werden die neuen Adressen und deren Gebäude gespeichert (siehe Ab-
bildung 25). 

ABBILDUNG 25 WORKFLOW ADRESSEN UND GEBÄUDE BEARBEITEN  

 
 
Nach dem Speichern werden die neuen Adressen in der Adressenliste angezeigt. Wenn Sie auf Adresshistorie (siehe 
Abbildung 26) klicken, erhalten Sie Informationen über die Adressteilung (siehe Abbildung 27). 

ABBILDUNG 26 ANZEIGE DER NEUEN ADRESSEN  
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ABBILDUNG 27 HISTORIENEINTRAG 
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